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- die ständigen Belehrungen der Geheimnisträger 
über die Sicherungsmaßnahmen des Feindes in 
und an feindlichen Objekten unter Auswertung 
der Erkenntnisse des Feindes über die opera
tive Arbeit der Aufklärungsorgane des MfS.

An forderungen 
an Quellen

Auf Grund der unter den Bedingungen des Opera
tionsgebietes und der feindlichen Objekte zu lö
senden Aufgaben sowie der operativen Arbeitsbe
dingungen müssen Quellen bereit und in der Lage 
sein ,

- ständig ihre berufliche und politische Qualifi
kation auf dem vom Objekt geforderten Niveau zu 
halten, um ihre Position im feindlichen Objekt 
im Interesse der Lösung der operativen Aufgaben 
zu festigen bzw. auszubauen;

- stets solche Arbcits- und Lebensgewohnheiten an 
den Tag zu legen» wie sie von Mitarbeitern des 
feindlichen Objektes gefordert und erwartet werden;

- vor allem solche persönliche Verbindungen zu 
unterhalten, die ihrem Ansehen, ihrer gesell
schaftlichen Stellung dienen;

- den Umgang mit Personen zu unterlassen, die von 
den feindlichen Abwehrorganen als R is iko f al< t o r 
betrachtet werden und eine Bearbeitung nuslösen 
könnten ;

- sich das notwendige Wissen über den In forma t ions
bedarf anzueignen , den sie entsprechend den 
Forderungen der Zentrale abzudecken haben;

- die ihnen zugänglichen Informationen hinsich tlieh 
ihres operativen Wertes einzuschätzen und ent
sprechend der Bedeutung zu selektieren;

- Informationsschwerpunkte zu erkennen, die sich 
aus aktuellen politischen Ereignissen ergeben und 
darauf operativ verantwortungsbewußt zu reagieren;


